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Beschlussvorlage 
 
Sachgebiet 32.1 
Aktenzeichen: 32 
Vorlage Nr.: BV/0054/2012 
 
Vorlage für die Sitzung   
Haupt- und Finanzausschuss 12.11.2012 öffentlich 
 
Beratungsgegenstand: Änderung des Zuganges zur öffentlichen Toilettenanlage auf 

den Wällen; hier: Antrag des Ratsherrn Lorenz Euskirchen und 
des sachkundigen Bürgers Manfred Greuel - FDP-Fraktion - 
vom 03.11.2010 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:
keine 
 
 
Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
Dem Antrag auf Änderung des Zuganges zur öffentlichen Toilettenanlage auf den 
Wällen kann nicht entsprochen werden. 
 
 
2. Sachverhalt/Rechtliche Würdigung: 
Der Antrag wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.05.2011 unter 
TOP 3 beraten. Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, hinsichtlich der Betreibung der 
Toilettenanlage eine Verpachtung bzw. Beteiligung durch den Gewerbeverein zu prüfen. 
 
Die Verwaltung hat die Verpachtung der Toilettenanlage in der Novemberausgabe 2011 des 
amtlichen Mitteilungsblattes „kultur und gewerbe“ ausgeschrieben. 
 
Auf die Ausschreibung hat sich niemand gemeldet. Seitens des Gewerbevereins besteht kein 
Interesse einer Beteiligung. Die Frequentierung der Toilettenanlage eignet sich offensichtlich 
nicht dazu, dass Interesse eines möglichen Pächters/Betreibers zu wecken. Der TOP sollte 
dann in der Sitzung des Ausschusses am 06.02.2012 erneut beraten werden. Kurz vor der 
Sitzung hatte sich jedoch eine kirchliche Organisation bei der Verwaltung gemeldet und 
Interesse an der Bewirtschaftung des Windmühlenturms geäußert. Daraufhin wurde die 
Vorlage kurzfristig abgesetzt. Zwischenzeitlich hat sich jedoch nach intensiven Gesprächen 
ergeben, dass auch diese Möglichkeit ausscheidet. 
 
Insofern schlägt die Verwaltung im Hinblick auf die hohen Kosten für den Umbau, die mit ca. 
12.000 bis 15.000 € von der Fachabteilung Hochbau ermittelt wurden und der Tatsache, dass 
es sich um eine freiwillige Leistung handelt, vor, den Antrag abzulehnen. 
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Hinsichtlich der Öffnungszeiten verbleibt es bei der bisherigen Regelung; d.h. die öffentliche 
Toilette ist Mo. – Sa. von 08:00 h – ca. 19:00 h geöffnet, ebenso bei Sonderveranstaltungen in 
der Kernstadt.  
 
 
Anlagen: 
Antrag auf Änderung des Zugangs zur öffentlichen Toilettenanlage auf den Wällen vom 
03.11.2010 
 
 
 
 


